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RS OGH 1966/10/11 8Ob259/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1966

Norm

ABGB §10

oö GdO §33

oö GdO §36

Rechtssatz

Auch ein alter Volksbrauch ( Böllerschießen ) gibt nicht das Recht, sich über zum Schutze der Sicherheit von Personen

getro7ene Verfügungen und Anordnungen hinwegzusetzen und die von der Verwaltungsbehörde geforderte Anzeige

zu unterlassen.
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